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21. Jahrgang Herausgegeben vom Bürgermeister der Stadt Tönisvorst Donnerstag, 3. September 2015  

 
 

INHALT 
 

Amtlicher Teil  

Wahlbekanntmachung Landratswahl: Am 13. September wird gewählt S. 51 

Nichtamtlicher Teil  

Impressum und Bestellschein S. 53 

 
Amtlicher Teil: 
 

Wahlbekanntmachung 
 
 

1. Am                                                     findet die Wahl 
 
 des Oberbürgermeisters/der Oberbürgermeisterin der Stadt 
 

 
 

 des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin der Gemeinde/Stadt 
 

 
 

× des Landrats/der Landrätin des Kreises 
 
 

Viersen 
 

statt. Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.1) 
 
 

2. Die Stadt/Gemeinde ist in - folgende 2) allgemeine 3)  

Stimmbezirke eingeteilt: 4) 
 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom  bis   
 
übersandt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 

Nr. 13 

Zahl 

19 

10.08.2015 23.08.2015 

13. September 2015 
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Die 3 Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 
  
  
 Uhr  zusammen. 
 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen 

ist. 
 
Die Wahlbenachrichtigung und ein gültiger Ausweis sind zur Wahl mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben und für eine evtl. Stichwahl zurückgegeben werden. 
 
Gewählt wird mit einem amtlichen Stimmzettel, der im Wahlraum bereitgehalten wird. 
 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum gekenn-
zeichnet und so zusammengefaltet werden, dass nicht erkannt werden kann, wie er gewählt hat. 
 
Der Wähler hat eine Stimme. 
 
Auf dem Stimmzettel kann nur ein Bewerber oder eine Bewerberin gekennzeichnet werden. 
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem Stimmzettel durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll. 
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-
nisses im Stimmbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts mög-
lich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl 
 

- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk des Wahlgebietes (Stadt/Gemeinde/Kreis)5) 
oder 

- durch Briefwahl teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Stadt/Gemeinde die Briefwahlunterlagen (einen amtlichen Stimm-
zettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag) beschaffen. 
 
Der Wahlbrief mit dem Stimmzettel – im verschlossenen Stimmzettelumschlag – und dem unterschriebenen Wahlschein 
ist so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zu übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage 
bis 16.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 25 Kommunalwahlgesetz). 
 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetz-
buches). 
 
 

           
           
           
            
 
 
1) Bei abweichender Festsetzung der Wahlzeit durch den Wahlausschuss der Stadt/Gemeinde ist die festgesetzte Wahlzeit einzusetzen. 
2) Für Städte/Gemeinden, die in wenige Stimmbezirke eingeteilt sind. 
3) Für Städte/Gemeinden, die in eine größere Zahl von Stimmbezirken eingeteilt sind. 
4) Wenn Sonderstimmbezirke gebildet sind, sind diese einzeln aufzuführen. 
5)  Nicht Zutreffendes streichen. 

 
 

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 21/Nr. 13/S. 51 
--------- 
Nichtamtlicher Teil: 
 

14.00 
in 

der KGS Schulstraße 

Ort, Datum 

 
Tönisvorst, den 27.08.2015 
 

Der Bürgermeister 

 
 
Goßen 
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Wichtiger Hinweis für Abonnenten: Das Amtsblatt kann als 
kostenlose Newsletter bestellt werden. Dafür auf die städti-
sche Internetseite www.toenisvorst.de gehen. Unter dem 
Punkt Aktuelles (in der oberen Menüleiste), die Seite News-
letter (Menüspalte links) anklicken. Hier trägt man dann seine 
eMailadresse ein und wählt die gewünschten Meldungen aus.  
Zudem liegt das Amtsblatt für Selbstabholer kostenlos zur 
Mitnahme in den Verwaltungsgebäuden aus (Auslegestellen 
siehe rechte Spalte). Darüber hinaus kann das Amtsblatt per 
Post nach Hause geschickt werden. Die Kostenpauschale für 
das Jahresabonnement liegt bei 38,50 Euro pro Jahr. 
 

Impressum :
 
Herausgeber:  

 Stadt Tönisvorst,  
Der Bürgermeister 
Bahnstraße 15 
47918 Tönisvorst  
Tel.: 02151/999-174 
 
Erscheinungsweise:  
Monatlich und zusätzlich bei Bedarf  
Auflage: 320 Exemplare  
 
Bezug: 
Inklusive Versandkosten: 
Jahresabonnement 38,50,-- € 
Einzelzustellung 1,-- €  
zahlbar jährlich im Voraus bzw. einzeln bei Bezug  
 
Bestellung und Kündigung: 
jeweils beim Herausgeber 
Kündigung jeweils zum Jahresende,  
muss zum 31.10. beim Herausgeber vorliegen  
 
Verantwortlich für den Inhalt:  
Bürgermeister Thomas Goßen  
 
Druck:  
Hausdruckerei der Stadtverwaltung  
 
Einzeln abzuholen in den Auslegestellen: 
 
St. Tönis 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Bahnstr. 15 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Hospitalstr. 15 
Stadtbücherei im Rathaus St. Tönis, Hochstr. 20a 
NEW AG, Ringstraße1/Eingang Krefelder Str. 8 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in St. Tönis, Ringstr. 1 
Volksbank Krefeld e.G., St. Tönis, Rathausplatz 7 
Deutsche Bank, Filiale Tönisvorst, Hochstraße 5 
Altentagesstätte St. Tönis, Mertenshof, Kirchstr. 14 
sowie in allen Kindergärten der Stadt Tönisvorst,  
Stadtteil St. Tönis  
 
Vorst  
Verwaltungsgebäude Vorst, St.Töniser Str. 8 
Altentagesstätte Vorst, Markt 3 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in Vorst, Seulenstr. 5-9 
Volksbank Krefeld e.G., Hauptstr. 6 
Familienzentrum Bruckner Str. 16 
 

 

An den 
Bürgermeister 
Pressestelle 
Bahnstraße 15 
47918  Tönisvorst 


